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Stadt Gladbeck Gladbeck, 25.05.2023 

 Vorlage Nr. 230269 

Federf. Stadtamt: Amt für Kommunikation und Stadtmarketing 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Bürgermeisterin Weist Vorberatung/Empfehlung 12.06.2023 13 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 15.06.2023  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Heimatpreis / Fortsetzung des Förderprogrammes "Heimat.Zukunft.Nordrhein-

Westfalen" - Wir fördern, was Menschen verbindet 

 
Begründung: 

 

Für das landeseigene Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir för-

dern, was Menschen verbindet.“ werden bis 2027 voraussichtlich rund 33 Millionen Euro 

pro Jahr zur Verfügung gestellt. 

 

Ein Baustein dieses Förderprogramms ist der „Heimat-Preis“. Mit ihm können Kreise, Städte 

und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen herausragendes Engagement von Vereinen, eh-

renamtlichen Initiativen oder Privatpersonen für die Heimat auszeichnen. Die Auszeich-

nung ist Lob, Anerkennung sowie Wertschätzung und rückt das vielseitige Engagement in 

den Fokus der Öffentlichkeit. Der Preis kann auch Ansporn für andere sein, sich für die ei-

gene Heimat zu begeistern und zu engagieren.  

 

Kreisangehörige Kommunen können heimatverbundene Projekte mit einem Preisgeld in 

Höhe 5.000 € auszeichnen. Die Fördersumme ist ausschließlich für Preisgelder einsetzbar. 

Um den Heimat-Preis auszuloben, ist für die aktuelle Förderperiode ein neuer Ratsbe-

schluss notwendig. Erst nach dem Ratsbeschluss kann die Gemeinde einen Antrag an die 

jeweilige Bezirksregierung stellen. Der gefasste Beschluss soll ein Grundsatzbeschluss sein, 

der die gesamte Förderperiode ab 2023 umfasst. 
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Folgende Kriterien sollen bei der Preisvergabe zugrunde gelegt werden: 

 

 Beitrag zum Erhalt und zur öffentlichen Sichtbarmachung von Stadtgeschichte und 

kulturellem Erbe 

 Beitrag zur Steigerung der Identifikation mit der Stadt Gladbeck 

 Innovativer Charakter 

 Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Gladbeck 

 Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. 

 

Eine Jury – die zeitnah bestimmt wird – sichtet die Bewerbungen und bestimmt anhand der 

Kriterien den Gewinner bzw. die Gewinnerin. 

 

Der Heimat-Preis kann als ein einzelner Preis oder in bis zu drei Preiskategorien oder -

abstufungen durch die Kommune verliehen werden. Es kann nur ein alleiniger erster Platz 

benannt werden.  

 

Die erstplatzierten Projekte stellen sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene 

(Landes-Heimat-Preis). 

 

Der Heimat-Preis ist im Land Nordrhein-Westfalen bis zum 31. Dezember des Jahres zu 

vergeben. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

X keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Rat stimmt der Auslobung des „Heimat-Preises“ über die gesamte Förderperiode und 

unter den gesamten Vergabekriterien zu.  

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


